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GEMEINDE REISKIRCHEN 

 

Beschlussvorlage 115/2014 
 

 

Ersteller/Datum 20 Finanzabteilung 17.04.2014 

Aktenzeichen 021.26 Herr Hofmann 

Sichtvermerke Herr Hofmann Bürgermeister Kromm 

Produkt: 

 

Konto/Maßnahme: 

 

Finanzabteilung: 

 

Beratungsfolge: Termin TOP 

Betreff 

Einführung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens bei der Anpassung von gebührenrelevanten 

Satzungsänderungen 

hier: Beteiligungskonzept 

 

Beschlussvorschlag: 

Im Zuge eines Bürgerbeteiligungsverfahrens wird das als Anlage beigefügte Beteiligungskonzept 

beschlossen. 

 

Begründung: 

In dem Klageverfahren über die Erhöhung der Wasserbenutzungsgebühren zum 01.07.2009 hat 

der Ältestenrat in seiner Sitzung am 20.12.2013 beschlossen, dass ein gerichtsnahes 

Mediationsverfahren am Verwaltungsgerichtshof in Kassel unter der Beteiligung der Gemeinde 

Reiskirchen und den Klägern angestrebt werden soll. Hierbei sollte die Bürgerinitiative für Faire 

Wassergebühren unmittelbar als beteiligter Personenkreis mit eingebunden werden. 

Das Mediationsgespräch wurde am 25.04.2013 beim Verwaltungsgericht Gießen mit einem 

Vergleich erfolgreich abgeschlossen. In dem Vergleich wurde u.a. geregelt, dass ein 

Bürgerbeteiligungsverfahren entwickelt werden soll. Der genau Wortlaut wurde wie folgt in dem 

Vergleich definiert: 

 

„Die Beteiligten sind nach der Mediation vom 25. April 2013 einig, dass es bei der 

Satzungsänderung zur Erhöhung der Wassergebühren zu erheblichen 

Kommunikationsproblemen gekommen ist und die Informationspolitik der Gemeinde 

Reiskirchen deutlich verbessert werden muss.  

 

 

 

Hierzu werden die Beteiligten, d.h. der Gemeindevorstand und die Vertreter der „Bürgerinitiative 

für faire Wasserpreise“ ein Bürgerbeteiligungsverfahren entwickeln. 
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Kern dieses Verfahrens wird es sein, dass die Gemeindeverwaltung im Vorfeld 

gebührenrelevanter Satzungsänderungen öffentlich bekannt macht, dass mit einer 

Gebührenerhöhung zu rechnen ist. 

Gleichzeitig wird sie in Papierform und im Internet die Gründe für die Gebührenerhöhung, die 

Grundlagen für die Kalkulation der neuen Gebühren sowie alle sonstigen Informationen offen 

legen, die für die Beurteilung erforderlich sind. 

Hierdurch soll für alle Bürger die Möglichkeit geschaffen werden, sich umfassen zu informieren, 

rechtzeitig eine Stellungnahme zu erarbeiten und diese in einer Bürgerversammlung 

einzubringen. An einer solchen Bürgerversammlung werden zukünftig mindestens drei Vertreter 

des Gemeindevorstandes sowie der oder die (maximal drei) Sachbearbeiter der 

Gemeindeverwaltung teilnehmen. Etwaige Anfragen von Bürgern werden zügig und umfassend 

beantwortet.“ 

Somit wurde das anliegende Beteiligungskonzept im Zuge eines Bürgerbeteiligungsverfahrens 

erarbeitet. 

Es wird um entsprechende Beschlussfassung gebeten.  

 

 

Anlagen: 

- Beteiligungskonzept im Zuge eines Bürgerbeteiligungsverfahrens bei der Anpassung von 

 gebührenrelevanten Benutzungsgebühren. 

 




